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HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

 
Der Landkreis Hildburghausen als Arbeitgeber  
WIR SUCHEN SIE!  

 
 

 

Attraktiver Arbeitgeber: Wir gewähren Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre. 
 
 

 Angemessenes Einkommen sowie jährliche Sonderzahlungen: Die Vergütung erfolgt nach den 

Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Zudem erhalten Sie eine 

Jahressonderzahlung. 
 
 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Wir legen Wert auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen durch ein 

flexibles Arbeitszeitmodell, Freizeitausgleich von Mehrarbeitszeit, 30 Urlaubstage im Jahr und Freistellung am 24. 

und 31. Dezember. Zudem besteht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Möglichkeit auf 

mobiles Arbeiten.  
 

Zusätzliche Altersversorgung: Wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Betriebsrente, welche beim Eintritt in das 

Rentenalter zusätzlich zur gesetzlichen Altersrente gezahlt wird. Die betriebliche Altersvorsorge erfolgt über die 

Zusatzversorgungskasse Thüringen.  
 

Betriebliche Gesundheitsförderung: Mit unseren Präventionsmaßnahmen, wie Gesundheitstage, Firmenlauf, 

Kursangebote oder Wasserspender, unterstützen wir Ihre Gesundheit. 
 

Wertgutscheine: Sie erhalten einen monatlichen Wertgutschein zur freien Verfügung. 
 

Zusätzlich profitieren Sie von einer großen Anzahl an gebührenfreien Parkplätzen sowie einer guten Anbindung 

an den Bus- und Bahnverkehr. Ladesäulen für Elektroautos sind vorhanden. Die Nutzung von Dienstfahrzeugen 

ist nach Verfügbarkeit möglich.  

 

 
   Sachgebietsleiter Kreisarchiv 
im Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie, Sachgebiet Kreisarchiv 
Vollzeit (39 Wochenstunden), Entgeltgruppe 9c TVöD, unbefristet 
Bewerbungsfrist: 08.12.2025  
  Gerätewart/ Sachbearbeiter im Feuerwehrtechnischen Zentrum 
zugehörig dem Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, 
Rettungsdienst 
Teilzeit (30 Wochenstunden), Entgeltgruppe 6 TVöD, befristet für 2 Jahre ab Einstellung 
Bewerbungsfrist: 08.12.2025  
 

 

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte unter Beachtung der geltenden Bewerbungsfrist ausschließlich online über unser 
Karriereportal.  
 

Die vollständigen Stellenausschreibungen sowie nähere Einzelheiten finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.landkreis-hildburghausen.de/Karriereportal/ 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

IHRE VORTEILE 

UNSERE AKTUELLEN STELLENANGEBOTE
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Das Veterinäramt informiert

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz  
(ThürVwVfG) i.V.m. § 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 (Tiergesundheitsrecht) sowie des Tiergesundheitsgesetzes
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zur Festlegung von Biosicherheitsmaßnahmen in Betrieben mit Geflügel und anderen in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln in Thüringen
Aufgrund der Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest im Land-
kreis Greiz erlässt das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
(TLV) folgende

Allgemeinverfügung
1. Alle Halter von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehal-

tenen Vögeln haben folgende Biosicherheitsmaßnahmen ein-
zuhalten:
1.1. Die Eingänge zu den Haltungen sind mit geeigneten Ein-

richtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen (Desinfek-
tionswannen oder -matten).

1.2. Unmittelbar vor jedem Betreten der Haltung sind die 
Hände zu waschen und mit einem geeigneten Mittel zu 
desinfizieren, Schuhe sind zu desinfizieren.

1.3. Beim Betreten der Haltungen ist Schutzkleidung inklusive 
Schuhwerk, die ausschließlich in der Geflügelhaltung zu 
verwenden ist, anzulegen. Die Schutzkleidung ist nach 
Gebrauch regelmäßig, mindestens aber ein Mal pro Wo-
che, zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Verwendung 
von Einwegkleidung ist diese nach Gebrauch unschädlich 
zu beseitigen.

1.4. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung sind die dazu ein-
gesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren.

1.5 Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe 
einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und 
Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren.

1.6 Transportmittel (Fahrzeuge und Behältnisse) sind nach 
jeder Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

2. Alle Halter von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehal-
tenen Vögeln in Thüringen, die ihrer Pflicht zur Meldung des 
gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, 
haben die Haltung von Geflügel unverzüglich beim örtlich zustän-
digen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt anzuzeigen.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet, 
soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung 
aufgehoben ist.

4. Diese Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite des TLV un-
ter https://verbraucherschutz.thueringen.de/ verkündet und gilt 
damit als wirksam bekanntgegeben (Notbekanntgabe). Sie tritt 
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann neben der 
Internetseite auch zu den Geschäftszeiten in der Dienststelle des 
TLV in Bad Langensalza eingesehen werden.

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Begründung:
I.

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), auch Vogelgrippe oder 
Geflügelpest genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrank-
heit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. 
Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und 
verschiedenen Subtypen (H1-16 in Kombination mit N1-9) auf. Ge-
ringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7 
verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, 
kaum oder nur milde Krankheitssymptome. Allerdings können diese 
Viren spontan zu einer hochpathogenen Form mutieren, die sich dann 
klinisch als Geflügelpest zeigt.
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit 
schweren allgemeinen Krankheitszeichen. 

Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % 
der Tiere erkranken und sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals 
weniger schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren nicht immer 
zum Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden.
Das führt zu hohen Leiden und Schäden bei diesen Tierarten. Die 
wirtschaftlichen Verluste sind entsprechend hoch.
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit 
Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. Bei direktem 
Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpicken von 
virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt 
werden, können virushaltig sein. Infektionsquelle können ebenso kran-
ke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen, 
insbesondere der Kot sein. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Ge-
setzgeber daher unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
festgelegt.
Im Landkreis Greiz wurden am 02.10.2025 sowie am 06.10.2025 ins-
gesamt zwei Ausbrüche der Hochpathogenen Aviären Influenza vom 
Subtyp H5N1 in Geflügelhaltenden Betrieben amtlich bestätigt.
Der Eintrag der HPAI in diese Geflügelhaltungen ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durch einen Kontakt zu Wildvögeln erfolgt. In beiden 
Fällen wurde das betroffene Geflügel im Freiland gehalten. Der Verlauf 
der Erkrankungen der Tiere in den beiden Ausbruchsbetrieben war ge-
kennzeichnet von einer schweren Krankheitssymptomatik und einem 
nicht geringen Anteil an Verendungen.
Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) zirkuliert das 
HPAI-Virus in der Wildvogelpopulation. In Europa wurden im Zeitraum 
zwischen Juni und August 2025 157 HPAIV Fälle gemeldet (vgl. aktuelle 
Risikoeinschätzung). Im Zeitraum vom 01.06.2025 bis zum 08.10.2025 
ist in Deutschland bei sieben Wildvögeln das HPAI-Virus vom Subtyp 
H5 nachgewiesen worden, dabei waren bislang die Bundesländer Bay-
ern (3 Fälle), Niedersachsen (2 Fälle), Rheinland-Pfalz (1 Fall) und 
Schleswig-Holstein (1 Fall) betroffen (Quelle: Tierseuchennachrich-
tensystem (TSN), 09.10.2025). Einflussnahmen auf den Verlauf und 
die Ausbreitung von HPAIV-Infektionen in Wildvogelpopulationen sind 
kaum möglich.
Auch bei Geflügel und gehaltenen Vögeln wurden Infektionen mit 
Aviärer Influenza im Zeitraum vom 01.09.2025 bis zum 08.10.2025 
nachgewiesen. Neben den zwei HPAI-Feststellungen in Thüringen 
wurden auch Fälle in Bayern (LPAI Subtyp H7N7 bei Enten), Mecklen-
burg-Vorpommern (1 x LPAI Subtyp H7N0 bei Legehennen, 2 x HPAI 
Subtyp H5N1 bei Enten und Gänsen), Nordrhein-Westfalen (HPAI Sub-
typ H5N1 bei Legehennen) und Schleswig-Holstein (2 x HPAI Subtyp 
H5N1 bei Legehennen) festgestellt (Quelle: TSN, 09.10.2025).
Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das HPAI-
Virus in der Wildvogelpopulation in Thüringen zirkuliert bzw. über den 
Vogelzug präsent ist.

II.
Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz ist sachlich und ört-
lich für die Anordnung zuständig. Die sachliche Zuständigkeit wird 
dabei nach § 1 Abs. 5 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesund-
heitsgesetz (Thüringer Tiergesundheitsgesetz - ThürTierGesG) für die 
nachgeordneten Behörden übernommen, um die Anwendung einheit-
liche Biosicherheitsmaßnahmen in ganz Thüringen sicherzustellen. 
Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 ThürVwVfG 
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG.
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Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der Verordnung 
(EU) 2016/429 und Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 geregelt. 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige 
Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 
Buchst. a Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. 
V. m. dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882. An-
zuwenden sind die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Zu Nr. 1
Die Anordnung der Biosicherheitsmaßnahmen unter Nr. 1 des Tenors 
erfolgt auf Grundlage des Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit 
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2016/429. Nach Art. 70 
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/429 ergreift die zuständige 
Behörde bei Verdacht des Auftretens der Geflügelpest bei Wildvögeln 
die erforderlichen Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnah-
men, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel 
zu verhindern.
Die Anordnung richtet sich an die Halter von Geflügel und anderen in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln.
Unter den Begriff Geflügel fallen nach der Definition in Art. 4 Nr. 9 der 
Verordnung (EU) 2016/429 alle Vögel die zum Zweck der Erzeugung 
von Fleisch, Konsumeiern, sonstigen Erzeugnissen, zur Wiederauf-
stockung von Wildbeständen und zur Zucht von Vögeln zu den vorge-
nannten Zwecken verwendet werden.
In Gefangenschaft gehaltene Vögel sind nach Art. 4 Nr. 10 der Verord-
nung (EU) 2016/429 Vögel, die nicht Geflügel sind und aus anderen 
Gründen in Gefangenschaft gehalten werden, einschließlich derjenigen 
Vögel, die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, Turnierkämpfe, 
zur Zucht oder zum Verkauf gehalten werden.
Aktuell wurden zwei Ausbrüche bei Geflügel in Thüringen amtlich 
bestätigt. Daneben wurden in Deutschland mehrere Ausbrüche bei 
Wildvögeln festgestellt, bislang noch nicht in Thüringen. Der Eintrag 
in die Geflügelbestände in Thüringen ist mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit auf Übertragung von Wildvögeln zurückzuführen, sei es 
durch direkten Kontakt oder über Futtermittel und Einstreu, die zuvor 
Kontakt zu Wildvögeln hatten.
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c der Verordnung (EU) 2016/429 ist sicherzustellen, dass geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren angewendet 
werden, um die Ausbreitung des Erregers dieser gelisteten Seuchen 
auf andere Tiere oder auf Menschen zu verhindern.
Da die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel vor allem durch 
direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot 
und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, 
Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erfor-
derlich, die Geflügelhaltungen und Betriebe mit gehaltenen Vögeln 
in Thüringen zu schützen und den Eintrag des Virus in die Bestände 
mit empfänglichen Tieren zu vermeiden. Die Anordnung der unter 
Nr. 1 genannten Maßnahmen, wie das Vorhalten von Einrichtungen 
zur Schuhdesinfektion, die Verwendung von Schutzkleidung und die 
Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen sind geeignet, das Risiko 
des Eintrags des Geflügelpestvirus in die Haltungen zu vermindern. 
Diese Anordnungen entsprechen den Vorgaben der Geflügelpest-Ver-
ordnung (§§ 5 und 6), die für Bestände über 1000 Tieren ohnehin 
weitgehend gelten. Da aufgrund der Gefährdungslage die Gefahr eines 
Eintrags des Geflügelpestvirus in kleinere Haltungen genauso hoch wie 
in größere ist, ist es erforderlich, entsprechende Maßnahmen auch für 
kleinere Haltungen anzuordnen.
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende, an-
zeigepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch im-
mense wirtschaftliche Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten 
und verarbeitende Industrien haben kann.
In der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts vom 
09.09.2025 wird die konsequente Durchsetzung von Vorsorgemaßnah-
men (insbesondere der Biosicherheit) empfohlen.

Die Verantwortung für die Gesundheit der gehaltenen Tiere und die 
Minimierung des Risikos der Ausbreitung von Seuchen obliegt den 
Haltern, Art. 10 Abs. 1 Buchst. a Ziffern i und iii der Verordnung (EU) 
2016/429. Die Einhaltung der vorgenannten Biosicherheitsmaßnah-
men dient der Erfüllung dieser Pflichten durch den Halter.
Aufgrund dieser Sachlage ist die Beachtung der oben dargestellten 
Biosicherheitsmaßnahmen in den Geflügelbeständen angezeigt. Die 
Maßnahmen sind geeignet, den Zweck, hier die Verhinderung einer 
Weiterverschleppung der Geflügelpest, zu erreichen. Die Durchfüh-
rung der Biosicherheitsmaßnahmen ist erforderlich, da kein anderes, 
milderes Mittel zur Verfügung steht, welches gleichermaßen geeignet 
wäre. Die Anordnung ist auch angemessen, da die vorrangig wirtschaft-
lichen Nachteile, die der einzelne betroffene Tierhalter durch den er-
höhten Aufwand hinsichtlich der Biosicherheitsmaßnahmen und die 
Einschränkungen hinsichtlich des Handels auf Veranstaltungen u. ä. 
hinzunehmen hat, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, 
der bereits durch einen Geflügelpestausbruch für die gesamte Thüringer 
Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft entsteht, zurückstehen müssen. 
Insoweit überwiegt das öffentliche Interesse die privaten Interessen.
Zu Nr. 2
Nach Art. 84 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 hat jeder der u.a. Hüh-
ner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, 
Wachteln oder Laufvögel hält („Geflügel i.S. des Art. 4 Nr. 9 und „in 
Gefangenschaft gehaltene Vögel“ i.S. des Art. 4 Nr. 10 der genannten 
Verordnung) hält, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit 
unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift, des Betriebsstand-
ortes, der Kategorien und Anzahl der gehaltenen Tiere bezogen auf die 
jeweilige Tierart mitzuteilen. Zuständige Behörden sind gemäß § 1 Abs. 
1 Nr. 3 und Abs. 2 ThürTierGesG die Landkreise und kreisfreien Städte 
(Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter).
Zu Nr. 3
Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung der Anordnung einer Reini-
gung und Desinfektion keine aufschiebende Wirkung, soweit sie auf 
einer Rechtsverordnung, hier der Geflügelpest-Verordnung, beruht. 
Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung 
für sonstige Anordnungen im besonderen öffentlichen Interesse an-
geordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbrei-
tung der Geflügelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen 
wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort unterbunden werden muss. 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse daran, dass erhöhte 
Biosicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und so der Gefahr der 
Ausbreitung der Geflügelpest entgegengewirkt wird.
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit 
aufschiebender Wirkung, würde die Verbreitung der Geflügelpest begüns-
tigt werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren er-
hebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen 
und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden.
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt 
das besondere öffentliche Interesse daran, dass auch während eines 
Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem 
Schutz sehr hoher Rechtsgüter.
Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbunde-
ne wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche 
Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs.
Zu Nr. 4
Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürVwVfG i.V.m. § 41 Abs. 3 
und 4 VwVfG i. V. m. § 2 Abs. 5 ThürTierGesG, welcher für das Thüringer 
Landesamt für Verbraucherschutz über § 1 Abs. 5 Satz 1 ThürTierGesG 
anwendbar ist.
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
setzt die Wirksamkeit eines Verwaltungsakts dessen Bekanntgabe vor-
aus. Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. 
§ 41 Abs. 3 Satz 1 VwVfG öffentlich bekannt gemacht werden, wenn 
dies durch Rechtsvorschrift zugelassen wird. Eine solche Regelung 
trifft § 2 Abs. 5 ThürTierGesG.
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Danach dürfen tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öffent-
lich bekannt gemacht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der 
Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer Einzelbekanntgabe 
angesprochen werden kann.
§ 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG bestimmt, dass bei Vorliegen einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder 
Tiere oder für nicht unerhebliche Vermögenswerte - abweichend von § 
1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 4 VwVfG - die öffentliche 
Bekanntgabe durch eine Bekanntgabe über Rundfunk, Fernsehen, 
Lautsprecher, elektronische Medien oder in anderer geeigneter Weise 
bewirkt werden kann (Notbekanntgabe). Die Allgemeinverfügung gilt 
dann mit dieser Notbekanntgabe als wirksam bekannt gegeben (§ 2 
Abs. 5 Satz 3 ThürTierGesG). Dies korrespondiert mit § 1 Abs. 1 Satz 2 
ThürVwVfG, wonach Rechtsvorschriften des Landes im dort genannten 
Umfang abweichende Bestimmungen treffen können.
Nach § 54 Nr. 3 Buchst. b des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes 
liegt eine gegenwärtige Gefahr vor, wenn das schädigende Ereignis 
bereits begonnen hat oder unmittelbar mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bevorsteht. In diesem Sinne liegt für das Leben bzw. 
die Gesundheit von Geflügel sowie nicht unerhebliche Vermögenswerte 
infolge des Ausbruches der Geflügelpest in Thüringen eine solche Ge-
fahr vor; dies erfordert eine schnellstmögliche wirksame Bekanntgabe 
vorliegend angeordneten Maßnahmen.
Die Notbekanntgabe im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG 
erfolgt aufgrund der Eilbedürftigkeit der Regelungen, mit Blick auf 
den Ausbruch der Geflügelpest über elektronische Medien, hier auf 
der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz 
unter der Adresse https://verbraucherschutz.thueringen.de/. Damit ist 
zugleich die Verpflichtung aus § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. 
§ 27a Abs. 1 VwVfG zur Veröffentlichung auf einer Internetseite der 
Behörde Rechnung getragen.
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann in den oben 
genannten Dienststellen des Landesamtes für Verbraucherschutz zu 
den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden (vgl. Schleswig-
Holsteinisches Verwaltungsgericht, Beschluss vom 28. März 2017 - 1 
B 28/17 -, Rn. 10, juris).
Die ortsübliche Bekanntmachung wird im Hinblick auf § 2 Abs. 5 Satz 
3 ThürTierGesG im Thüringer Staatsanzeiger nachgeholt.
Von einer Anhörung wurde gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i.V.m. 
§ 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. Im Rahmen der Ermessensent-
scheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage 
die Anhörung der Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der 
Dinge geführt hätte.

Zu Nr. 5
Diese Allgemeinverfügung ist nicht verwaltungskostenpflichtig, da es 
sich nicht um eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung im 
Sinne des § 1 Abs. 7 ThürVwKostG handelt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Thüringer Landesamt für Verbrau-
cherschutz mit Sitz in Bad Langensalza erhoben werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. PD Dr. Dagmar Rimek
Rechtsgrundlagen:
-	 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung 
und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) in der Fassung vom 21.04.2021

-	 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. 
Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 
für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen 
in der Fassung vom 03.05.2023

-	 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 
3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmun-
gen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien 
gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und 
Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser 
gelisteten Seuchen darstellen, in der Fassung vom 01.02.2024

-	 Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert 
worden ist

-	 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert 
worden ist

-	 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (Thüringer 
Tiergesundheitsgesetz - ThürTierGesG-) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. März 2010 in der jeweils gültigen Fassung

-	 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2024

Hinweise:
1.	 Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist 

dem Veterinäramt unverzüglich anzuzeigen, vgl. § 4 Tiergesund-
heitsgesetz.

2.	 Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschrif-
ten zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ord-
nungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 30.000 Euro geahndet werden, vgl. § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG.

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz  
(ThürVwVfG) i.V.m. § 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 (Tiergesundheitsrecht) sowie des Tiergesundheitsgesetzes; Anordnung der Aufstallung zum 
Schutz vor der Verschleppung der Geflügelpest
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Geflügel und gehaltenen Vögeln
Aufgrund der Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest am 
02.10.2025 und 06.10.2025 im Landkreis Greiz und des sich weiter 
verschärfenden Geflügelpestgeschehens bei Wildvögeln erlässt das 
Landratsamt Hildburghausen (Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt) folgende

Allgemeinverfügung
1. Es wird für alle Bestände mit Geflügel und anderen in Gefangen-

schaft gehaltenen Vögeln
a. in dem in der Anlage ausgewiesenen ornithologischen Ri-

sikogebietes (Stausee Ratscher), mit den Ortschaften He-
ckengereuth und Oberrod,

die Aufstallung zur Haltung in geschlossenen Ställen oder 
unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge gesicherten dichten und einer gegen 
das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegren-
zung bestehen muss, angeordnet.
Für die unter a. angeführten Haltungen dürfen Netze oder 
Gitter zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt 
werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschen-
weite von nicht mehr als 25 mm aufweisen!

2. Alle Halter von Geflügel und anderen in Gefangenschaft gehal-
tenen Vögeln im Landkreis Hildburghausen, die ihrer Pflicht zur 
Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekom-
men sind, haben die Haltung unverzüglich beim Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt anzuzeigen.
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3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet, 
soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung 
aufgehoben ist.

4. Diese Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite des Land-
kreises Hildburghausen unter https://www.landkreis-hildburghau-
sen.de/ verkündet und gilt damit als wirksam bekanntgegeben 
(Notbekanntgabe). Sie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann neben der 
Internetseite auch zu den Geschäftszeiten in den Dienststellen 
des Landratsamtes Hildburghausen eingesehen werden.

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Begründung:
I.

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), auch Vogelgrippe oder Ge-
flügelpest genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit 
der Vögel. Alle Geflügelarten, aber auch viele Zier- und Wildvogelarten 
sind empfänglich für Influenzaviren der Vögel (aviäre Influenzaviren, 
AIV). Wildlebende Wasservögel sind die natürlichen Reservoire der AIV. 
Für den Menschen und auch für andere Säugetiere (z. B. Schweine, 
Marderartige, Katzen und Hunde) besteht ein Ansteckungsrisiko mit 
AIV nur bei sehr intensivem Kontakt mit infizierten Vögeln.
Al-Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und ver-
schiedenen Subtypen (H1-16 in Kombination mit N1-9) auf. Geringpatho-
gene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7 verursachen 
bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur 
milde Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren spontan zu 
einer hochpathogenen Form (hochpathogene aviäre Influenzaviren, 
HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt.
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend. Das klinische Bild 
ist variabel. Plötzlich auftretende und massenhaft rasch zum Tode 
führende Erkrankungen in Hühner- und Putenhaltungen sind hoch 
verdächtig für HPAIV. Ähnliche Krankheitsverläufe können auch bei 
Wildvögeln (vor allem bei Wasser- und Greifvögeln) auftreten. Enten 
und Gänse erkranken oftmals weniger schwer und die Infektion kann 
bei milden Verläufen sogar gänzlich übersehen werden. Niedrig pa-
thogene AIV dagegen rufen regelmäßig nur milde Symptome hervor, 
können aber in Geflügelbeständen zu einem leichten Produktions-
rückgang (Legetätigkeit bzw. tägliche Zunahmen bei Mastgeflügel) 
führen und andere Infektionen begünstigen.
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit 
Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kon-
takt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpicken von virus-
haltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, 
können virushaltig sein. Infektionsquelle können ebenso kranke oder an 
Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere 
der Kot sein. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher 
unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt.
Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der Verordnung 
(EU) 2016/429 und Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 geregelt. 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungspflichtige 
Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 
Buchst. a Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. 
V. m. dem Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882. An-
zuwenden sind die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Seit Anfang Oktober 2025 gab es im Landkreis Greiz vier Ausbrüche der 
HPAI in Geflügelhaltungen (v.a. Wassergeflügel). Der Eintrag der HPAI 
in diese Geflügelhaltungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch 
einen Kontakt zu Wildvögeln erfolgt. Das Geflügelpestgeschehen bei 
Wildvögeln ist derzeit sehr dynamisch. Seit dem 17.10.2025 verenden 
in Thüringen vor allem Kraniche in großer Zahl, hier insbesondere 
im Bereich des Stausees Kelbra. Betroffen hiervon sind neben dem 
Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt auch die Landkreise 
Kyffhäuser und Nordhausen. Nachfolgend wurden weitere verendete 
Wildvögel in Thüringen gemeldet und an das Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz (TLV) zur Untersuchung eingesendet.

Zwischen dem 17.10.2025 bis zum 29.10.2025 ist vom TLV bei 45 
dieser Tiere das Influenza-A Virus nachgewiesen worden. Das Natio-
nale Referenzlabor (NRL) am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den 
Nachweis des hochpathogenen Influenza-A Virus des Subtyps H5N1 
derzeit bei 28 Wildvögeln (Tierarten: Kranich, Schwan, Kormoran) 
in den Landkreisen Eichsfeld, Kyffhäuser, Nordhausen, Sömmerda, 
Unstrut-Hainich und Wartburgkreis bestätigt.
Nach aktueller Einschätzung des FLI (Stand: 20.10.2025) ist das Risiko 
des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von HPAI H5-Viren in 
wildlebenden Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands der-
zeit als „hoch“ zu bewerten. Weiterhin wird das Risiko des Eintrages 
von HPAIV H5- Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogel-
bestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte 
Kontakte zu Wildvögeln ebenfalls als „hoch“ eingeschätzt. Oberste 
Priorität hat vor diesem Hintergrund der Schutz des Geflügels und 
anderen gehaltenen Vögeln vor einem Eintrag und der möglichen 
weiteren Verbreitung von HPAIV-Infektionen.
In der aktuellen Lage in Bezug auf HPAI muss jederzeit mit zusätzli-
chen Einträgen des Virus in Geflügelhaltungen durch den Kontakt zu 
Wildvögeln gerechnet werden.

II.
Das VLÜA Hildburghausen ist sachlich und örtlich für den Vollzug des 
europäischen Tiergesundheitsrechtes und der Geflügelpest-Verordnung 
zuständig. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben des 
§ 1 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürTierGesG. Die örtliche Zuständig-
keit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 ThürVwVfG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG.
Zu Nr. 1
Die Anordnung der Aufstallung unter Nr. 1. des Tenors erfolgt auf 
Grundlage des Art. 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 
1 Buchst. d der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflü-
gelpest-Verordnung in Verbindung mit einer Risikobewertung nach 
Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. Nach Art. 70 Abs. 
1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 Buchst d der Verordnung (EU) 
2016/429 ergreift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens 
von u. a. Geflügelpest bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenprä-
ventions- und -bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des 
Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern.
Unter den Begriff Geflügel fallen nach der Definition in Art. 4 Nr. 9 der 
Verordnung (EU) 2016/429 alle Vögel die zum Zweck der Erzeugung 
von Fleisch, Konsumeiern, sonstigen Erzeugnissen, zur Wiederauf-
stockung von Wildbeständen und zur Zucht von Vögeln zu den vorge-
nannten Zwecken verwendet werden.
In Gefangenschaft gehaltene Vögel sind nach Art. 4 Nr. 10 der Verord-
nung (EU) 2016/429, Vögel die nicht Geflügel sind und aus anderen 
Gründen in Gefangenschaft gehalten werden, einschließlich derjenigen 
Vögel, die für Tierschauen, Wettflüge, Ausstellungen, Turnierkämpfe, 
zur Zucht oder zum Verkauf gehalten werden.
Aktuell wurden vier Ausbrüche bei Hausgeflügel Geflügel in Thüringen 
amtlich bestätigt. Daneben wurden mehrere Ausbrüche bei Wildvögeln 
in Thüringen festgestellt.
Primäreinträge in Geflügelbestände in Thüringen sind mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit auf Einträge aus der Wildvogelpopulation 
zurückzuführen. Ein Eintrag kann durch direkten Kontakt von gehal-
tenen Vögeln mit Wildvögeln oder über indirekte Kontakte erfolgen.
Eine Weiterverbreitung zwischen Geflügelbeständen wird in der Re-
gel durch Tierhandel oder indirekt durch verunreinigte Fahrzeuge, 
Personen, Geräte, Verpackungsmaterialien oder Ähnliches verursacht.
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 Buchst 
d der Verordnung (EU) 2016/429 die Isolierung von gehaltenen Tieren der 
für die Geflügelpest empfänglichen Arten anzuordnen, wenn dadurch der 
Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und 
damit eine weitere Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird.
Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des. Art. 55 
Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EU) 2016/429 ist die Anordnung 
der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel im Sinne des  
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§ 13 Abs. 1 S. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
(Geflügelpest-Verordnung) anzusehen. § 13 Abs. 1. S. 1 Geflügelpest-
verordnung konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaß-
nahme „Isolierung“ mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehalte-
nen Vögeln und Geflügel zu verhindern.
Voraussetzung für die Anordnung der Aufstallung ist, dass sie zur Ver-
hinderung der weiteren Ausbreitung des Seuchenerregers angezeigt 
ist. Erforderlich ist daher die Durchführung einer Risikobeurteilung, in 
der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das sonstige Vorkommen oder 
Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder Aus-
bruch auf Geflügelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere 
Tatsachen zur Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Risikobe-
wertung des Friedrich-Loeffler-Instituts berücksichtigt werden.
Die Festlegungen zur räumlichen Ausdehnung der Aufstallungsan-
ordnung basiert gern. § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung auf einer 
durchgeführten Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung 
oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel. In dieser Risi-
kobewertung wurden die örtlichen Gegebenheiten einschließlich der 
Nähe zu einem Gebiet, in dem sich wildlebende Wat- und Wasservögel 
sammeln, rasten oder brüten sowie weitere Tatsachen berücksichtigt, 
soweit diese für eine hinreichende Abschätzung der Gefährdungslage 
unter Berücksichtigung der aktuell sich entwickelnden Tierseuchenlage 
erforderlich sind. Die in Thüringen bestehenden Risikogebieten in Be-
zug auf Wildvögel (mit Stand 07.10.2025) sind bei der Risikobewertung 
berücksichtigt worden.
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende, anzei-
gepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense 
wirtschaftliche -Folgen für- alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und 
verarbeitende Industrien haben kann.
In der aktuellen Risikoeinschätzung des FLI vom 20.10.2025 wird das 
Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von HPAI H5-Viren 
in wildlebenden Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands 
derzeit als „hoch“ bewertet. Weiterhin wird das Risiko des Eintrages von 
HPAIV H5- Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestän-
de in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte 
zu Wildvögeln ebenfalls als „hoch“ eingeschätzt. Die Aufstallung von 
Geflügel und anderen gehaltenen Vögeln ist deshalb mindestens in 
den ausgewiesenen ornithologischen Risikogebieten in ganz Thüringen 
notwendig.
Wildvögel stellen ein Reservoir für aviäre Influenzaviren dar, umso 
mehr, als dass diese auch infiziert sein können, ohne deutliche kli-
nische Symptome zu zeigen, aber trotzdem die Erreger ausscheiden. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es daher unbedingt erforderlich, 
Kontakte zu Wildvögeln direkter und mittelbarer Art zu minimieren. 
Geflügel in Freilandhaltungen hat natürlicherweise weitaus größere 
Kontaktmöglichkeiten mit diversen Umweltfaktoren im Vergleich zu 
ausschließlich im Stall gehaltenen Tieren.
Aufgrund dieser Sachlage ist die Isolierung der Hausgeflügelbestände in 
Form der Aufstallung angezeigt. Die Maßnahme ist geeignet den Zweck, 
hier die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel, zu erreichen. Die 
Aufstallung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfü-
gung steht, welches gleichermaßen geeignet wäre. Die Anordnung ist 
auch angemessen, da die vorrangig wirtschaftlichen Nachteile, die der 
einzelne betroffene Tierhalter durch die Aufstallung hinzunehmen hat, 
im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der bereits durch 
einen Geflügelpestausbruch für die gesamte Thüringer Geflügel- und 
Lebensmittelwirtschaft entsteht, zurückstehen müssen. Insoweit über-
wiegt das öffentliche Interesse die privaten Interessen.
Zu Nr. 2
Nach Art. 84 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 hat jeder der u.a. 
Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Trut-
hühner, Wachteln oder Laufvögel hält („Geflügel i.S. des Art. 4 Nr. 
9 und „in Gefangenschaft gehaltene Vögel“ i.S. des Art. 4 Nr. 10 der 
genannten Verordnung) hält, dies der zuständigen Behörde vor Beginn 
der Tätigkeit unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift, des 
Betriebsstandortes, der Kategorien und Anzahl der gehaltenen Tiere 
bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.

Zu Nr. 3
Nach § 37 TierGesG hat die Anfechtung der Anordnung einer Abson-
derung von verdächtigen Tieren keine aufschiebende Wirkung. Nach 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung für sonstige 
Anordnungen im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet werden.
Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Geflügelpest 
und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen 
Folgen sofort unterbunden werden muss. Es besteht ein besonderes 
öffentliches Interesse daran, dass der Kontakt zwischen gehaltenen und 
wild lebenden Tieren umgehend und soweit als möglich verhindert wird.
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel 
mit aufschiebender Wirkung, würde die Verbreitung der Geflügelpest 
begünstigt werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen 
Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den 
Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt 
werden.
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt 
das besondere öffentliche Interesse daran, dass auch während eines 
Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem 
Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der 
Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind hö-
her einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschiebenden 
Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs.
Zu Nr. 4
Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürVwVfG i.V.m. § 41 Abs. 3 
und 4 VwVfG i. V. m. § 2 Abs. 5 ThürTierGesG.
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
setzt die Wirksamkeit eines Verwaltungsakts dessen Bekanntgabe vor-
aus. Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. 
§ 41 Abs. 3 Satz 1 VwVfG öffentlich bekannt gemacht werden, wenn 
dies durch Rechtsvorschrift zugelassen wird. Eine solche Regelung 
trifft § 2 Abs. 5 ThürTierGesG.
Danach dürfen tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öffentlich 
bekannt gemacht werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass 
er, bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht 
in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.
§ 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG bestimmt, dass bei Vorliegen einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder 
Tiere oder für nicht unerhebliche Vermögenswerte - abweichend von § 
1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 4 VwVfG - die öffentliche 
Bekanntgabe durch eine Bekanntgabe über Rundfunk, Fernsehen, 
Lautsprecher, elektronische Medien oder in anderer geeigneter Weise 
bewirkt werden kann (Notbekanntgabe). Die Allgemeinverfügung gilt 
dann mit dieser Notbekanntgabe als wirksam bekannt gegeben (§ 2 
Abs. 5 Satz 3 ThürTierGesG). Dies korrespondiert mit § 1 Abs. 1 Satz 2 
ThürVwVfG, wonach Rechtsvorschriften des Landes im dort genannten 
Umfang abweichende Bestimmungen treffen können.
Nach § 54 Nr. 3 Buchst. b des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes 
liegt eine gegenwärtige Gefahr vor, wenn das schädigende Ereignis 
bereits begonnen hat oder unmittelbar mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bevorsteht. In diesem Sinne liegt für das Leben bzw. 
die Gesundheit von Geflügel sowie nicht unerhebliche Vermögenswerte 
infolge des Ausbruches der Geflügelpest in Thüringen eine solche Ge-
fahr vor; dies erfordert eine schnellstmögliche wirksame Bekanntgabe 
vorliegend angeordneten Maßnahmen.
Die Notbekanntgabe im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG 
erfolgt aufgrund der Eilbedürftigkeit der Regelungen, mit Blick auf 
den Ausbruch der Geflügelpest über elektronische Medien, hier auf 
der Internetseite des Landratsamtes Hildburghausen unter der Ad-
resse https://www.landkreis-hildburghausen.de/. Damit ist zugleich 
die Verpflichtung aus § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 27a 
Abs. 1 VwVfG zur Veröffentlichung auf einer Internetseite der Behörde 
Rechnung getragen.
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Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann in den oben ge-
nannten Dienststellen des Landratsamtes zu den üblichen Geschäfts-
zeiten eingesehen werden (vgl. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungs-
gericht, Beschluss vom 28. März 2017 - 1 B 28/17 -, Rn. 10, juris).
Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 
Im Rahmen der Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass 
bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der Betroffenen nicht zu 
einer anderen Beurteilung der Dinge geführt hätte.
Zu Nr. 5
Diese Allgemeinverfügung ist nicht verwaltungskostenpflichtig, da es 
sich nicht um eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung im 
Sinne des § 1 Abs. 7 ThürVwKostG handelt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen einzulegen.
Hildburghausen, den 04.11.2025
Im Auftrag
Dr. Abele
Kreisveterinäroberrat
Anlage
Karte ornithologisches Risikogebiet (Stausee Ratscher), mit den Ort-
schaften Heckengereuth und Oberrod
Rechtsgrundlagen:
-	 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung 
und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) in der Fassung vom 21.04.2021

-	 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. 
Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 
für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen 
in der Fassung vom 03.05.2023

-	 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 
3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmun-
gen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien 
gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und 
Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser 
gelisteten Seuchen darstellen, in der Fassung vom 01.02.2024

-	 Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert 
worden ist Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
236) geändert worden ist

-	 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (Thü-
ringer Tiergesundheitsgesetz - ThürTierGesG-) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. März 2010 in der jeweils gültigen Fas-
sung

-	 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2024

Hinweise:
1.	 Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist 

dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Hildburghau-
sen unverzüglich anzuzeigen, vgl. § 4 Tiergesundheitsgesetz.

2.	 Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschrif-
ten zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ord-
nungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 30.000 Euro geahndet werden, vgl. § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG.

 Aufstallungspflicht 03.11.2025 
 [Lagedarstellung]
Stand: 03.11.2025

Aufstallung 03112025

 N  1:19.700  1 cm = 0,197 km

 km  0,39  0,79  1,18
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)  
i. V. m. § 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 (Tiergesundheitsrecht) 
sowie des Tiergesundheitsgesetztes; Anordnungen zum Schutz 
vor der Verschleppung der Geflügelpest
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest bei Geflügel und anderen in Gefangenschaft ge-
haltenen Vögeln
Aufgrund der Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest bei Wild-
vögeln und Hausgeflügel in Thüringen erlässt das Landratsamt Hild-
burghausen (Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - VLÜA) 
folgende

Allgemeinverfügung
1. In ausgewiesenen Schutz- und Überwachungszonen dürfen bis 

auf Widerruf keine Veranstaltungen mit Geflügel oder anderen 
gehaltenen Vögeln durchgeführt werden.

2. Außerhalb der unter Nr. 1. genannten Zonen sind Geflügelaus-
stellungen und Veranstaltungen anderer Art zu Schauzwecken 
erlaubt, soweit sie in geschlossenen Räumen stattfinden.
und

3. Geflügel und gehaltene Vögel dürfen bei regionalen und über-
regionalen Geflügelausstellungen und Geflügel-Veranstal-
tungen anderer Art außerhalb der unter Nr. 1. genannten Zo-
nen nur ausgestellt werden, wenn der Tierhalter (Aussteller) in 
einer Eigenerklärung (siehe Anlage) am Tag der Aufstallung / 
Anlieferung erklärt, dass
3.1. die Tiere des Herkunftsbestandes mindestens 14 Tage 

vor der Aufstallung Anlieferung zum Ort der Ausstel-
lung wildvogelsicher gehalten worden sind (davon 
ausgenommen sind Tauben),

3.2. keine Anzeichen einer Infektion in diesem Zeitraum 
im Gesamtbestand vorlagen und

3.3. innerhalb dieses Zeitraums keine Verbringungen der 
auszustellenden Tiere in den oder aus dem Herkunfts-
bestand erfolgten.

Wenn die wildvogelsichere Haltung des Gesamtbestandes 
nach Nr. 3.1. nicht gewährleistet werden kann, so sind die 
auszustellenden Tiere mindestens 14 Tage vor der Aufstallung 
/ Anlieferung separat von den anderen Tieren des Bestandes 
wildvogelsicher zu halten.

4. Die teilnehmenden Tiere (Geflügel und gehaltene Vögel) ei-
ner Geflügelausstellung oder Veranstaltungen anderer Art zu 
Schauzwecken sind entweder
4.1. vor der Veranstaltung am Einlass klinisch zu untersu-

chen
oder
4.2. längstens 7 Tagen vor der Aufstallung / Anlieferung 

zum Ort der Ausstellung von einem praktizierenden 
Tierarzt klinisch zu untersuchen. Die Freiheit von 
klinischen Anzeichen der Geflügelpest muss mit einer 
Gesundheitsbescheinigung durch den praktizierenden 
Tierarzt bestätigt werden. Der praktizierende Tierarzt 
hat auf der Gesundheitsbescheinigung zu bestätigen, 
dass die auszustellenden Tiere gemäß der Vorgabe von 
Nr. 3.1 separat gehalten worden sind.

Bei Veranstaltungen mit einer überregionalen Beteiligung hat 
die klinische Untersuchung nach Nr. 4.2. zu erfolgen.

5. Bei Verkauf oder Tausch von Tieren im Rahmen einer Veran-
staltung nach Nr. 4. sind die abgebenden Halter verpflichtet, 
mindestens
5.1. die VVVO-Nummer des Abgebenden und des Käufers,
5.2. die Spezifikation, die Anzahl und die Kennzeichnung der 

abgegebenen Tiere
sowie
5.3. die Registriernummer des Transportunternehmers, so-

fern zutreffend,
in einer Liste zu dokumentieren. Diese Liste ist dem Veranstalter 
auszuhändigen. Der Veranstalter hat die Liste mindestens 21 
Tage nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und dem 
zuständigen VLÜA auf Verlangen vorzulegen.

6. Der Zukauf von Geflügel und anderen gehaltenen Vögeln über 
Märkte, Börsen oder mobile Händler ist im Landkreis Hild-
burghausen untersagt.
Davon ausgenommen sind:
6.1. ein Zukauf / Tausch auf Veranstaltungen nach Nr. 2 und 3.
oder
6.2. Tiere, die nachweislich klinisch und im Fall von Wasserge-

flügel auch virologisch innerhalb der letzten 4 Tage von 
einem praktizierenden Tierarzt untersucht wurden und 
dieser Nachweis im Rahmen des Verkaufes durch den 
Verkäufer an den Käufer übergeben wird. Die Nachweise 
sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

7. Alle Halter von Geflügel und anderen gehaltenen Vögeln im 
Landkreis Hildburghausen die ihrer Pflicht zur Meldung der 
gehaltenen Tiere bisher noch nicht nachgekommen sind, 
haben die Haltung unverzüglich beim Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsamt des Landkreises anzuzeigen.

8. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 7 wird angeordnet, 
soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung 
aufgehoben ist.

9. Diese Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite des 
Landkreises unter https://www.landkreis-hildburghausen.de/ 
verkündet und gilt damit als wirksam bekanntgegeben (Notbe-
kanntgabe). Sie tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann neben 
der Internetseite auch zu den Geschäftszeiten in der Dienst-
stelle des Landratsamtes Hildburghausen (Wiesenstraße 18, 
98646 Hildburghausen) eingesehen werden.

10. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Gez.
Im Auftrag
Dr. Abele
Amtsleiter
Amtstierarzt
Hinweise:
1.	 Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist 

dem Veterinäramt unverzüglich anzuzeigen, vgl. § 4 Tiergesund-
heitsgesetz.

2.	 Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vor-
schriften zur Bekämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden, vgl. § 32 Abs. 2 
Nr. 4 TierGesG.

Ende des amtlichen Teiles

-> Das nächste Amtsblatt erscheint am 6. Dezember 2025 <-
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Das Gesundheitsamt informiert

TREFFPUNKT SELBSTHILFE
24.11.25: 14.00 Uhr SHG „Polyneuropathie“
01.12.25: 15.00 Uhr SHG „Borreliosebetroffene und Angehörige“
04.12.25: 16.00 Uhr SHG „Allergie/Histaminintoleranz“
Anfragen und Anmeldungen zu allen SHG über: Frau Mertz im Ge-
sundheitsamt, mertzk@lrahbn.thueringen.de oder 03685/78185337. 
Alle genannten Treffen finden im Landratsamt Hildburghausen statt.
Die SHG „Bauchspeicheldrüsenerkrankte“ trifft sich am 03.12.25 um 
16.00 Uhr im Landratsamt Hildburghausen. Anmeldungen bitte über: 
adp-suhl@adp-regional.de.

BERATUNGSANGEBOT 
der Krebsberatungsstelle Suhl
Termine: 24.11.25 psychologische und sozialrechtliche Beratung

15.12.25 psychologische und sozialrechtliche Beratung
Ort: VHS Hildburghausen, Marktstraße 44
Zeit: 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Um vorherige Anmeldung unter: 03681/356530 oder 
krebsberatung.zs@srh.de wird gebeten.

Ihr Gesundheitsamt
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Die Kreisvolkshochschule informiert

Handpan-
Klangentspannung

Do, 04.12.25,
17:45 - 18:45 Uhr

vhs Pop-up Store, 
Puschkinplatz 5, HBN

Vortrag mit Dr. med. Thomas Schröter: 
Darmgesundheit & Bauchbeschwerden 

auf der Spur
Mi, 26.11.25, 18:00 - 19:00 Uhr,
vhs Hildburghausen

Kaffee & gute Gespräche: 
Elektronische Patientenakte (ePa)
Di, 02.12.25, 14:30 - 16:00 Uhr,
vhs Pop-up Store, Puschkinplatz 5, HBN

Anmeldung und Beratung:
anmeldung@vhs-hbn.de   03685 702085

www.vhs-hbn.de 
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Interessantes aus dem Landkreis Hildburghausen vor 50 Jahren
Liebe geschichtsinteressierte Leserinnen und Leser,
leider kann die Rubrik „Interessantes aus dem Landkreis vor 50 Jahren“ erst im Jahr 2026 fortgeführt werden, 
da das „Freie Wort“ Oktober bis Dezember 1975 in der Zeitungssammlung des Kreisarchives fehlt.

Historisches aus dem Landkreis Hildburghausen vor 100 Jahren
Worüber das „Hildburghäuser Kreisblatt“ um den 22. November 1925 berichtet:

18.11.1925 „Aus dem Grabfeld, 16. Novem-
ber. Zeugen der Vergangenheit. Gestern 
hatten sich in dem Barthelmesschen Gasthof 
zu Hindfeld zahlreiche Gemeindemitglieder 
eingefunden. Handelte es sich doch um eine 
sehr wichtige Gemeindesache. Vor kurzem 
mußte der Turmkopf heruntergenommen 
werden, da derselbe ausgebessert werden 
muß. Die verschiedenen Schriftstücke ka-
men zur Verlesung, die sich trotz ihres Alters 
noch gut erhalten hatten. Ein Teil stammte 
aus dem 18. Jahrhundert, andere aus dem 
19. und 20. Jahrhundert. Von Interesse war 
es, etwas über die Entstehung des Turmes 
zu erfahren. Auch fanden sich Angaben über 
die Getreidepreise, über die verschiedenen 
Inhaber des früheren größeren Gutes, das frü-
her in Besitz der Familien Wuth und Grötzner 
sich befand. Es ist beabsichtigt, ausführliche 
Mitteilungen über die Gemeindeverhältnisse 
der Gegenwart im Turmkopf aufzubewahren.“
20.11.1925 „Hildburghausen, 19. November. 
Die hiesige Bürgerschule hatte die Absicht, in 
diesem Winter die Eltern und Freunde ihrer 
Schüler wieder einmal durch eine Theaterauf-
führung zu erfreuen. Mit großer Begeisterung 
und ernstem Fleiß hatten sich die Kleinen 
schon an die Arbeit gemacht. Da aber das aus-
gewählte Stück große Kindergruppen auf die 
Bretter stellt und zur Aufführung nur die Bühne 
des Stadttheaters mit ihren Nebenräumen in 
Frage kommt, so muß leider von der Auffüh-
rung abgesehen werden, da nach Beschluß des 
Gemeinderates das Stadttheater nur noch an 
Berufsschauspieler abgegeben wird. 

Stadttheater vom Park her, aus Stadt Hild-
burghausen Sign. 7228

Man wird wohl allgemein den Kopf geschüt-
telt haben über diesen höchst merkwürdigen 
Beschluß unserer Stadtväter. Da wir hier nur 
diese eine große Bühne und diesen einen 
großen Raum haben, der für Theatervor-
stellungen größeren Stils in Frage kommt, 
so wird es wohl nötig sein, diesen Beschluß 

über die Theaterbenutzung entweder stark 
einzuschränken oder gänzlich aufzuheben, 
denn auch andere Veranstaltungen, die im 
Theater geplant waren und zum Besten 
unseres städtischen Kriegerdenkmals auf 
dem Friedhof stattfinden sollten, sind auch 
aus dem oben genannten Grund abgesagt 
worden. Wem zuliebe man eigentlich diesen 
Beschluß gefaßt hat oder wen man damit hat 
treffen wollen, dürfte vielleicht die Stadtver-
waltung aufklären können. Die Bürgerschaft 
hat ein Interesse daran, hierüber etwas Nä-
heres zu erfahren.“
20.11.1925 „Exdorf, 17. November. Verkehrs-
verschlechterung. Welch leidige Sache es 
sein kann, an der Kreisgrenze zu liegen, er-
fährt jetzt unser Ort wieder. Da keine Unter-
stützung aus Kreismitteln gewährt wird und 
die Stadt Römhild erklärt, am Jüchsengrund 
kein Interesse zu haben, hört die Kraftpost-
verbindung Jüchsen-Römhild mit dem heu-
tigen Tage auf, nachdem sie fast genau ein 
halbes Jahr (seit 17. Mai) bestanden hat, und 
es geht uns wieder, wie es uns gegangen ist, 
als der Landtag die Jüchsengrundeisenbahn 
ablehnte und die Bahn Rentwertshausen-
Römhild schuf. Bis dahin hatten wir wenigs-
tens eine Fahrpost Meiningen-Römhild. Nun 
haben wir denn wieder die Schustersrappen.“
25.11.1925 „Weitersroda, 23. November. 
Die Eröffnung und Einweihung der neuen 
Gaststätte im Schloß des Herrn Carl Vetter 
(Inhaber der Schloßbrauerei Weitersroda) 
fand am vergangenen Sonnabend hier statt. 

Anzeige Schloßbrauerei

Die Gasträume sowie das Gesellschafts- und 
Vereinszimmer liegen im Erdgeschoß des 
Schloßbaues. Sie waren früher von Mönchen 
bewohnt. Gerade das Altertümliche dieser 
Gaststätte ist in seiner Neubekleidung und 
der Innenausstattung zu einem harmoni-
schen Ganzen zusammengestellt und läßt 
ein sichtbares Wohlbehagen bei den Gästen 
aufkommen. 

Die neue Gaststätte ist mit Dampfheizung ver-
sehen, - Das zum Ausschank gebrachte Vetter-
Export ist vorzüglich und Küche und Keller er-
füllen jeden Herzenswunsch. - Im 2. Stock des 
Schloßbaues sind Fremden-, Pensions- sowie 
Übernachtungsräume mit insgesamt 20 Bet-
ten vorhanden. -Die Preise sind der heutigen 
Geldarmen Zeit angpaßt, so daß der Besuch 
dieser Gaststätte jedem ermöglicht ist.“
25.11.1925 „Themar, 23. November. Unser 
neues Lichtspiel- und Vortragshaus öff-
net, wie aus dem Anzeigenteil hervorgeht, 
am Freitag seine Pforten. An diesem Abend 
kommt der beliebte Film „Liebe und Trompe-
tenblasen“ zur Vorführung. Das „Filmecho des 
Berliner Lokalanzeigers“ schreibt: Man muß 
zugeben, daß es sich hier um einen der amü-
santesten, nettesten, gelungensten Filme der 
letzten Zeit handelt….“

Anzeige Lichtspiel- und Vortragshaus

28.11.1925 „Wachenbrunn, 26. November. 
Elektrisches Licht. Gestern Abend erstrahlte 
zum ersten Male in unserer Gemeinde das 
langersehnte elektrische Licht. Den Bau der 
Fernleitung und der Transformatorensta-
tion hat das Kreis-Elektrizitätsamt Eisfeld 
ausgeführt. Der Ausbau des Ortsnetzes er-
folgt durch die Bay. Aktiengesellschaft für 
Energiewirtschaft Eisfeld. Besonderen Dank 
schulden wir der Energiewirtschaft für ihre 
tatkräftige Unterstützung, die uns einen Bau 
in der jetzigen Zeit ermöglichte. Wir können 
daher die vorgenannte Firma in jeder Hinsicht 
nur bestens empfehlen. Eine gut gelungene 
Lichtfeier gab der Einschaltung des elektri-
schen Lichtes einen würdigen Abschluß.“

Kei.


